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Vorwort 

Die Erschließung neuer Übertragungsmöglichkeiten hat die 
Entwicklung des Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland 
außerordentlich gefördert. Sie schuf grundlegende Vorausset-
zungen für die Zulassung privater Rundfunkveranstalter und 
für eine Ausweitung des Angebots an Rundfunkprogrammen. 
Gleichzeitig wurde aber auch offenbar, daß die Übertragungs-
kapazitäten insgesamt nach wie vor nicht ausreichen, um die 
wachsende Nachfrage nach Frequenzen und Kanälen zu befrie-
digen. Deshalb stellt sich drängender denn je die Frage, 
nach welchen inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Maßstäben 
die knappen Ressourcen der Rundfunkübertragung zu vertei-
len sind. 

Die vorliegende, auf einem Rechtsgutachten für Radio 
Schleswig-Holstein beruhende Untersuchung geht dieser Frage 
am Beispiel der terrestrischen UK W-Hörfunkfrequenzen nach. 
Die hierzu herausgearbeiteten Erkenntnisse etwa über die Ver-
zahnung von Fernmelde- und Rundfunkrecht, über die Bedeu-
tung der Rundfunkfreiheit in der Form der Sendefreiheit, 
über die Gewährleistung der "Grundversorgung" in einer 
"dualen Rundfunkordnung", die durch die Koexistenz von 
öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk geprägt ist, 
sowie über einen Planungsvorbehalt für die Vergabe begrenzter 
Übertragungsmöglichkeiten können aber auch für die Vertei-
lung knapper Kanalkapazitäten von Rundfunksatelliten oder 
in Kabelanlagen herangezogen werden. 

Zu danken habe ich Herrn Hubertus Gersdorf und Herrn 
Alexander Schmid-Lossberg, die mir bei der Sammlung und 
Auswertung des Materials wertvolle Hilfe geleistet haben 
sowie Herrn Gunter Böttcher für die Unterstützung bei der 
Textverarbeitung. 

Hamburg, im März 1989 Carl-Eugen Eberle 
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A. Rahmenbedingungen des Fernmeldewesens 

Bei der Vergabe terrestrischer Hörfunkfrequenzen sind zu-
nächst fernmeldetechnische Vorgaben zu beachten. Das nutzba-
re Frequenzspektrum ist begrenzt, eine Frequenz kann inner-
halb des Empfangsgebietes zur gleichen Zeit nur von einem 
Benutzer störungsfrei in Anspruch genommen werden1. Deshalb 
vollzieht sich die Einrichtung und Nutzung von Hörfunkfre-
quenzen innerhalb technischer Rahmenbedingungen, die durch 
internationale und nationale fernmeldetechnische Regelwerke 
geschaffen werden2• 

Diese technischen Rahmenbedingungen beruhen vor allem auf 
drei Arten von Vorentscheidungen3: 

- Zuweisungsentscheidungen, durch die einzelne Fre-
quenzbereiche für bestimmte Funkdienste reserviert 
werden (I), 

- Verteilungsentscheidungen, durch welche einzelne Fre-
quenzen, Senderstandorte und Sendebedingungen sowie 
die für diese Frequenz zuständige Fernmeldeverwaltung 
auf internationaler Ebene festgelegt werden (II), 

- Zuteilungsentscheidungen, durch welche die Benutzung 
konkreter Einzelfrequenzen durch bestimmte Benutzer 
geregelt werden (III). 

1 Vgl. BVerfGE 12, S. 205, 227, 230. 
2 Vgl. Scherer, Frequenzverwaltung zwischen Bund und Ländern, Frankfurt/M. 

1987, S. 10 ff. 
3 Vgl. Scherer, Frequenzverwaltung (siehe oben Fn. 2), S. 11 ff. 



2 A. Rahmenbedingungen des Fernmeldewesens 

I. Zuweisung eines UKW-Frequenzbereichs 
an den Hörfunkdienst 

Der Frequenzbereich, der für den Tonrundfunkdienst (Hör-
funk) zur Verfügung steht, ist durch internationale Vereinba-
rungen festgelegt. Maßgebend für den UKW-Bereich, um den 
es im folgenden allein geht, sind insbesondere die Beschlüsse 
der Internationalen Funkverwaltungskonferenz, Genf 1979 
(W ARC '79). Durch sie wurde der UK W-Bereich, der bislang 
für den Rundfunkdienst zur Verfügung stand und der die 
Frequenzen von 87,5 bis 100 MHz umfaßte, bis einschließlich 
108 MHz erweitert. Durch diese Zuweisungsentscheidung4 

wurde die Möglichkeit eröffnet, neue Frequenzen insbesondere 
im Bereich von 100 bis 108 MHz für den Rundfunk bereitzu-
stellen5. 

II. Verteilung der UKW-Hörfunkfrequenzen 

1. Der Genfer Wellenplan 

Im Anschluß an die Beschlüsse der Internationalen Funkver-
waltungskonferenz, Genf 1979 (W ARC '79), welche den Fre-
quenzbereich von 87,5 bis 108 MHz dem Hörfunk zuwies, 
erfolgte die Verteilung6 der einzelnen Frequenzen dieses 

4 Unter Zuweisung ist die Eintragung eines bestimmten Frequenr;bereichs in 
den Frequenzbereichsplan zwecke Benutzung dieeee Bereiche durch einen oder 
mehrere terrestrieche Funkdienete oder Weltraumfunkdienste oder durch den 
Radioastronomiefunkdienst unter genau festgelegten Bedingungen zu verstehen, 
vgl. Art. 1, 2.1 VO Funk. 

5 Vgl. Bim:/Biermann, Archiv PF 1983, S. 332, 332 ff.; Olms/Meier, Archiv PF 
1985, s. 240, 241 ff. 

6 Unter Verteilung ist die Aufnahme eines bezeichneten Frequenzkanals in einen 
vereinbarten, von einer zuständigen Konferenr; angenommenen Plan zwecks 
Benutzung durch einen oder mehrere Verwaltungen für einen terrestrischen 
Funkdienst oder einen Weltraumfunkdienst in einem oder mehreren genannten 
Ländern oder geographischen Gebieten unter genau festgelegten Bedingungen 



Il. Verteilung der UKW-Hörfunkfrequenzen 3 

Bereichs auf der Internationalen Frequenzplanungskonferenz 
für den UKW-Hörrundfunk 1982 und 1984. Aufgrund der 
Beschlüsse dieser Konferenz wurde ein Frequenzplan erstellt 
(UKW-Frequenzplan, Genf 1984; Genfer Wellenplan 1984), der 
die Senderstandorte mit ihrer jeweiligen Frequenz, ihrer 
Sendeleistung und ihrem Antennendiagramm im einzelnen 
festlege. 

Die Verteilungsentscheidungen im Genfer Wellenplan 1984 
beschränken sich darauf, Senderstandorte und Sendemodalitäten 
sowie die für die Standorte zuständigen Fernmeldeverwaltungen 
festzulegen. Sie enthalten insbesondere noch keine Bestim-
mungen darüber, welcher Rundfunkveranstalter den jeweiligen 
Sender benutzen darf. Diese Entscheidung obliegt der jeweils 
zuständigen Fernmeldeverwaltung8. 

2. Planungsgrundlagen und -konzepte 

Der Genfer Wellenplan 1984 ist das Ergebnis von Vorarbei-
ten, die durch eine bestimmte Planungsmethodik gekennzeich-
net sind. Sie sind außerdem geprägt durch Konzepte zur 
Rundfunkversorgung, die von den Landesrundfunkanstalten 
und vom ZDF sowie von den Bundesländern in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Bundespost entwickelt worden sind. Nach 
intensiver Abstimmung in vielfältigen Koordinationsgremien 
entstand so das mit allen genannten Beteiligten abgestimmte 
UK W-Mengengerüst, das als nationale Bedarfsanmeldung 
hinsichtlich Zahl und Leistung zusätzlicher Frequenzen in 
die Genfer Beratungen eingebracht wurde. Insoweit waren 
damit auch Vorentscheidungen als Planvorgaben über Sender-
standorte, Senderreichweiten und die beabsichtigte Zuteilung 
der Übertragungskapazitäten an einzelne Bedarfsträger getrof-

zu verstehen, vgl. Art. 1, 2.2 VO Funk. 
7 Zu den Ergebnissen der Genfer Funkverwaltungskonferenz vgl. Olms/Meier, 

Archiv PF 1985, S. 240- 256; zu den Inhalten des Genfer Wellenplans vgl. Bauer 
u.a., Die Neuen Medien, Ulm 1985 ff., Abschn. 2.9.8., S. 1 ff. 

8 Vgl. Scherer, Frequenzverwaltung (siehe oben Fn. 2), S. 12 f. 


